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Informationsblatt zur Abwasserentsorgung

liber die technischen Vorschriften und Bestimmungen fiir den Bau von privaten und gewerblichen Entwasserungsanlagen
in Gebauden und auf Grundstiicken in der Stadt Schleswig, welche die Schleswiger Stadtwerke Abwasserentsorgung -
Eigenbetrieb der Stadt Schleswig (nachfolgend Schleswiger Stadtwerke Abwasserentsorgung genannt) vertreten

Wichtige Hinweise fiir Bauende:
Bitte ibergeben Sie dieses Informationsblatt an Ihren Bauleiter/lhre Bauleiterin.

Fir die Einhaltung und Umsetzung der nachfolgenden Hinweise sind Sie als Bauherr/in verantwortlich.

1. Verpflichtend fiir den Bau von Entwésserungsanlagen in Geb&uden und auf Grundstiicken ist/sind
a) die Satzung der Stadt Schleswig fiir Abwasserbeseitigung.

b) die Normen DIN 1986-100, 1986-30, DIN 1986 Teil 4, DIN EN 752, DIN EN 12056 und DIN EN 1610 in der jeweils
glltigen Fassung.

c) die Auflagen der Anschlussgenehmigung gemaf § 11 der Abwassersatzung, sowie die Griineintragungen in dem gepriiften
Entwasserungsantrag.

2. Falls baubedingt Abweichungen des genehmigten Entwasserungsantrags erforderlich sind,

a) muss vom/von der zustandigen Bauleiter/in rechtzeitig eine entsprechende Genehmigung bei der Schleswiger Stadtwerke
Abwasserentsorgung schriftlich beantragt werden.

b) wird die Zustimmung erst nach erneuter Priifung erteilt.

3. Vorhandene private oder gewerbliche Entwésserungseinrichtungen, die nicht den technischen Bestimmungen der Grundstticks-
entwasserung der Stadt Schleswig entsprechen, sollten in lhrem Interesse abgeandert oder fachgerecht saniert werden. Die
Schleswiger Stadtwerke Abwasserentsorgung tbernimmt keine Haftung flir den Entwasserungsbestand (Verlauf und Zustand) ab
der Grundsttlicksgrenze.

4. Schmutz- und Regenwasser miissen in getrennten Leitungen in den dafiir vorgesehenen 6ffentlichen Abwasserkanal abgeleitet
werden (Trennsystem). Die Schleswiger Stadtwerke Abwasserentsorgung Ubernimmt keine Haftung fiir das neu erstellte Abwasser-
system ab der Zustandigkeitsgrenze gemaR giiltiger Abwassersatzung.

5. Alle Entwasserungsanlagen und Bauteile missen den Anforderungen genligen, die an sie gestellt werden. Es diirfen nur solche
Bauteile und Formstticke verwendet werden, die der DIN 1986-100 und DIN EN 12056 entsprechen. Alle neu verlegten Leitungen
mussen auf Dichtheit (Luft- oder Wasserdichtheitspriifung nach DIN EN 1610) untersucht werden.

6. Alle Entwasserungsbauteile, -leitungen und Sohlgerinne von Reinigungsdffnungen und Schéchten sind mit natlirlichem Gefélle zu
entwéssern. Sie missen so eingerichtet werden, dass durch eine frostfreie Griindung der Betrieb nicht gestort wird. AuBerdem
sind die Leitungen aulerhalb von Gebauden in frostfreier Tiefe einzubauen. Als frostfrei anzunehmen ist das MaB von Gelénde-
oberkante bis zum Scheitel der Grundleitungen. Diese Tiefe sollte mindestens 80 cm betragen.

7. Die Grundstiickskontrollschachte missen als Endschéchte der Abwasserleitungen auf dem Grundstiick nahe der Grundsticks-
grenze zur 6ffentlichen Verkehrsflache angeordnet werden. Die Grundstlckskontrollschdchte sind im Aufenbereich auf dem
Grundstlck gemaR DIN 4034-1 Teil 1 begehbar und mit einer Beton-Guss-Abdeckung herzustellen. Dabei ist der Schmutz-
wasserschacht mit einem Durchlaufsohlgerinne und der Regenwasserschacht mit einem Sandfang mit Tauchkrimmer auf der
Ablaufseite auszubilden. Die Kanaldeckel erfordern Be- und Entliftungséffnungen, zuséatzlich ist ein verzinkter Schmutzfang
notwendig. Da die Kontrollschachte den Beauftragten der Schleswiger Stadtwerke Abwasserentsorgung jederzeit zuganglich
sein missen, dirfen die Deckel nicht abgedeckt werden.
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8. Die Anschlusskanale vom Grundstiickskontrollschacht bis hin zum stadtischen Hauptkanal im &ffentlichen Verkehrsbereich miissen
jeweils mit der Dimension DN 150 sowie einem Gefalle von mindestens 1% hergestellt werden. Fir den Anschlusskanal von
Schmutz- und Regenwasser sind Kunststoffvollwandrohre der Qualitat PP SN16 zu verwenden.

9. Sofern die offene Baugrube des Anschlusskanals im 6ffentlichen Verkehrsbereich liegt, muss eine Abnahme durch die Schleswiger
Stadtwerke Abwasserentsorgung erfolgen (bei gedffneter Baugrube). Fir die Baugrube der Anschlusskanéle ist grundsétzlich
ein Bodenaustausch durchzuflhren. Die Tiefbauarbeiten sind durch eine zertifizierte Fachfirma auszufiihren.

10. Der Anschluss an den &ffentlichen Hauptkanal ab DN 400 Steinzeug bzw. DN 300 Beton kann im Anbohrverfahren hergestellt
werden. Eine Alternative dazu ist der nachtragliche Einbau eines Reparatur-Abzweigers im Hauptleitungsbereich. Er entspricht
im Material und Dimension dem vorhandenen Hauptkanal. Der Abzweiger muss im vorhandenen Hauptkanal mit beidseitigen
Rohrverbinder-Manschetten angeschlossen werden.

11. Die Dimension der Grundleitungen im AuBenbereich sollen einen Durchmesser von mindestens DN 100 im Schmutzwasser und
mindestens DN 150 im Regenwasserswasser haben. Die MindestflieRgeschwindigkeit soll 0,5 m/sec betragen. Das entspricht
1% Gefalle. Die maximale FlieRgeschwindigkeit darf 2,5 m/sec nicht Uberschreiten.

12. Bei gréReren Hohenunterschieden ist fiir Schmutz- und Regenwasser ein duflerer Sohlabsturz aulerhalb des Kontrollschachtes vor-
zusehen. Dabei muss die Grundleitung vor dem Absturz als Trockenlauf mit Reinigungsdffnung an den Schacht angebunden sein.

13. Unsere Empfehlung: Versehen Sie alle Grundleitungen nach Bedarf innerhalb und aulRerhalb von Gebéauden mit Reinigungsoff-
nungen (Kontrollschachten). Sie sind bis Durchmesser DN 150 im Abstand von maximal 40 m vorgeschrieben. Bei Leitungen mit
Nennweiten = DN 200 muss mindestens alle 60 m ein Kontrollschacht mit Reinigungsoffnung hergestellt werden.

14. Alle Rohrarten und Materialien, die inner- und aullerhalb des Gebaudes zugelassen sind, sind in der DIN 1986 Teil 4 festgelegt
(Grundstiicksentwasserung). Betonrohre diirfen nur fiir Regenwassergrundleitungen verbaut werden.

15. Jeder Grundstiickseigentiimer ist fiir seinen Schutz selbst verantwortlich:

a) Rickstau aus der o6ffentlichen Kanalisation in die Anschlusskanale und Grundleitungen (Bitte beachten Sie den § 16 der
Abwassersatzung der Stadt Schleswig)

b) Fallleitungen auf dem Grundstiick
c) Regenwasserzisterne / Versickerung

16. Der Anschluss von Drainageleitungen an die Entwasserungsanlage des Grundstlicks ist nicht zulassig. Der Einbau einer Regen-
wasserwassernutzungsanlage (z. B. einer Zisterne) ist bei einem Fassungsvermdgen ab zwei Kubikmeter auf die Berechnungs-
flache der Niederschlagswassergebiihr anrechenbar.

17. Grundsatzlich muss das Oberflachenwasser auf dem Grundstiick gesammelt und in die Regenwasserkanalisation abgeleitet
werden. Ausgewiesene Sondergebiete kdnnen von dieser Regelung abweichen.

18. Sofern Regenwasser versickert werden soll, ist dieses im Entwésserungsantrag anzugeben und die Dimensionierung gemaf der
angeschlossenen bebauten und/oder befestigten Flachen zu belegen. Es muss der Nachweis erbracht werden, dass die Versicke-
rungsfahigkeit des Bodens vorliegt. Die Kosten fiir diesen Nachweis tragt der Eigentlimer. Die Versickerung muss im Vorfeld mit der
Schleswiger Stadtwerke Abwasserentsorgung abgestimmt werden. Das Risiko der Versickerung liegt beim Grundstiickseigentimer.

19. Nach Fertigstellung der Grundstlicksentwasserungsanlage filhrt die Schleswiger Stadtwerke Abwasserentsorgung eine Sicht-
prifung durch. Die Entwésserungsanlage muss den Anforderungen der erteilten Anschlussgenehmigung entsprechen.

Bitte beriicksichtigen Sie:
Die Schleswiger Stadtwerke Abwasserentsorgung iibernimmt keine Haftung fiir die Grundstlicksentwasserung.

Sie begehen eine Ordnungswidrigkeit, wenn Sie lhre Anlage zur Grundstiicksentwasserung anders herstellen als in dieser
Anschlussgenehmigung vorgeschrieben (§ 111 Absatz 11 Landeswassergesetz).

Sie haben noch Fragen zu diesem Informationsblatt oder zu Ihrer Genehmigung?
Dann wenden Sie sich bitte an die Schleswiger Stadtwerke Abwasserentsorgung. Wir stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite.

Seite 2/2

=
(%)
(=2}
C
=
D
)
[=
)
(&)
S
=
S
H=}
C=4
=
[«})
=
(=}
E=)
©
£
S
o
=




	Informationsblatt zur Abwasserentsorgung
	Wichtige Hinweise für Bauherren: 
	Bitte berücksichtigen Sie
	Sie haben noch Fragen zu diesem Informationsblatt oder zu Ihrer Genehmigung?  


